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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Gegen das am 18. Januar 1989 erteilte, sechs 

Patentanspruche umfassende Patent Nr. 0 142 160 ist am 

4. Oktober 1989 ein Einspruch eingelegt worden mit dem 

Antrag, das Patent mangels Neuheit und erfinderischer 

Thtigkeit in vollem Umfang zu widerruf en. 

Der Einspruch stQtzte sich insbesondere auf folgende 

Druckschriften: 

El: 	GB-A-i 186 860; 

Blatt 11 ELKINGTON heavy road duty valve boxes", 

of fensichtlich aus E3, zusainxnen mit Briefwechsel 

von PARKFIELD ELKINGTON GATIC, Dover mit MARKS & 

CLERC, London, drei Brief e urafassend, datiert vom 

6., 20. und 27. Juni 1989; 

Auszug aus Katalog der Firma The Dover Engineering 

Works Limited: "ELKINGTON GATIC + SEFAC", Januar 

1974; 4 Ubersichts-Seiten, Textseiten 2 bis 11. 

EP-A-0 005 851. 

Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

11 1. Abdichtungsvorrichtung einer Abdeckung aus einem 

LagerkOrper und einem im LagerkOrper abgestUtzten Deckel 

zum Abdichten des Deckels im Wandbereich seiner 

Lagersteile und in dem Wandbereich der Lagerstelle des 

LagerkOrpers, wobei in diesen Wandbereichen der Deckel 

und der LagerkOrper aneinander anhiegen und durch eine 

Weichdichtung abgedichtet sind, dadurch gekennzeichnet, 

dag in einem Teil der aneinanderhiegenden Wandbereiche 

(6, 7) des Deckels (1) und des LagerkOrpers (2) eine 

Ausnebmung (10) angeordnet ist, die sich ringfOrmig hangs 

der Wandbereiche erstreckt und mit einer f1ief,fahigen 
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Dichtungsmasse gefulit sowie mit zwei mit Abstand 

angeordneten, an der Auenseite des Deckels oder des 

- 	 Lagerkorpers mündenden Otfnungen (11, 12) verbunden 1st.' 

Durch Entscheidung der Einspruchsabteilung yam 

30. August 1990 wurde das Patent widerruf en, mit der 

Begrundung, daI, der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu 

sei und dag dessen allfällige Beschrankung (dahingehend, 

daS die Of fnungen in die Auenseite des LagerkOrpers 

mUnden und dag die Ausnebmung nur in einem Tell der 

Wandbereiche .. angeordnet 1st) keine erfinderische 

Tätigkeit begrunden kOnne. 

a) Unter 2.2 der angefochtenen Entscheidung wird 

ausgefuhrt, daIs der den Anspruchsgegenstand 

definierende Begriff IWeichdichtung  keine besondere 

einschrankende Bedeutung habe, da im Sprachgebrauch 

"weich" sowohi "knetbar", "breiig" wie auch 

"nachgebend" bedeuteten. Sowohi der Begriff 

"Weichdichtung" (Anspruch 1, Zeile 29) wie auch der 

Begriff "flie1fhige Dichtungsmasse" (Anspruch 1, 

Zeile 35) tr.fen daher auf das Dichtungsmaterial 

"Fett" gema1, Dokün-tent El zu. 

b) Die Formulierung "in einem Tell" (Anspruch 1, 

Zeile 30) enthalte keine Beschrankung im Sinne von 

"nur in einem Tell" und beschreibe daher zutref fend 

auch die aus El bekannte Anordnung. 

Gegen diesen Widerruf richtet sich die seitens der 

BeschwerdefQhrerin (Patentinhaberin) am 6. Oktober 1990 

unter gleichzeitiger Zahiung der Beschwerdegebuhr 

eingereichte Beschwerde. Die Begrundung der Beschwerde 

ist am 20. Dezember 1990 eingegangen, zusammen mit einem 

hilfsweise vorgelegten geanderten Anspruch 1 und den 

erteilten Anspruchen 2, 3 und 4. Der genderte Anspruch 1 

lautet: 

T083490 D 
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U• Abdichtungsvorrichtung einer Abdeckung aus einem 

LagerkOrper (2) und einem im LagerkOrper (2) abgestQtzten 

Deckel, weicher eine mit einer Wandpartie (6) des 

LagerkOrpers (2) zusarnmenwirkende Wandpartie (7) 

aufweist, wobei zwischen den Wandpartien (6, 7) ein mit 

einer Dichtung gefullter Hohiraurn vorgesehen ist, dadurch 

gekennzeichnet, daf! der Hohlrauxn durch eine in nur einem 

der Wandbereiche (6, 7) des Deckels (1) oder des 

LagerkOrpers (2) angebrachte, sich ringfOrmig langs 

derselben erstreckende Ausnehmung (10) gebildet und mit 

zwei mit Abstand angeordneten, an der Aufenseite des 

Deckels (1) bzw. des LagerkOrpers (2) rnQndenden Of fnungen 

(11, 12) verbunden ist und da1, die Dichtung als 

Weichdichtung ausgebildet ist, weiche durch EinfUllen 

einer f1ieffhigen Kunststoffmasse durch mindestens eine 

der Of fnungen (11, 12) hergestelit wurde." 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Streitpatents in seiner erteilten Fassung oder, 

hjlfswejse, mit dern am 20. Dezernber 1990 eingereichten 

Anspruch 1 und den erteilteh AnsprOchen 2, 3 und 4. 

In einer Mitteilung vom 23. Juli 1992 stelit die Kammer 

insbesondere die Bedeutung der Exaktheit in der 

Bearbeitung der Kontaktf1chen zur Diskussion. 

In ihrer Stellungnahme dazu, datiert vom 13. Januar 1993, 

nirnmt die BeschwerdefUhrerin ihren ursprQnglichen 

I-Iilfsantrag auf mUndliche Verharidlung zurUck und 

beantragt ohne weiteren Kornrnentar zu den aufgeworfenen 

Fragen Entscheidung nach Aktenlage. 

Die Argumentationen der BeschwerdefUhrerin lassen sich 

wie folgt zusarnrnenfassen: 

a) Die Bedeutung des Fachwortes "Weichdichtung" lasse 

sich nicht durch Zerlegung in seine Bestandteile 

El 
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errnitteln, sondern eher durch einen Buck in em 

technisches }-Iandbuch. Aus 

El: Lueger: 'Lexikon der Technik', Ed. 16, Seiten 92 

und 322, 

gehe hervor, dag eine Weichdichtung aus Gurnrni oder 

"It", also in jedem Fall aus forrnstabilem und 

elastischern Material bestehe. In 

B2: "Meyers Lexikon Technik", Bd. I, Seiten 567, 

568, 

seien unter "Dichtung" als gãngige Materialien Gurnrni, 

Kunststoff und Asbest aufgefQhrt. Daher sei es 

verfehlt, Fett als typisches Beispiel eines 

Weichdichtungsrnaterials hinzustellen. 

Aus den ursprunglichen Unterlagen gehe einwandfrei 

hervor, daf, Fett als Dichtungsrnaterial für die 

erfindungsgemaie Abdichtungsvorrichtung nicht in 

Erwägung gezogen werde. 

Bei einer "Weichdichtung" irn Sinne der Annteldung 

handle es sich urn ein festes, forrnstabiles und 

elastisches Material. 

Der Ausdruck "Ausnebrnung in einern Teil" dUrfe nicht 

nur linguistisch interpretiert, sondern rnüsse in 

seinem technischen Kontext verstanden werden. Dann 

ergebe sich, daff die Ausnehrnung nur in einem der 

aneinanderliegenden Wandbereiche angebracht sei. 

Für den Facbrnann sei es nicht mOglich gewesen, durch 

Kombination odergeringfQgige Abnderung yam 

Bekannten zurbeanspruchten LOsung zu kornrnen. 

14 
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VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 

hinsichtlich des Haupt- und Hilfsantrags zuruckzuweisen. 

Ihre Gegenargumente lassen sich wie folgt zusarnrnenfassen: 

Nach der Patentschrift selbst werde von der 

Weichdichtung nur verlangt, da11 das Material viskos 

und zusarnmenhángend sein müsse. Jedoch wUrde em 

viskoses Material eine Weichdichtung ausschliefen, 

und daher würden Zweifel Qber die Bedeutung dieses 

Terms geweckt. 

Dokuxnent El (Seite 1, Zeilen 67 bis 70) beziehe sich 

(neben " grease " ) ausdrQcklich auch auf "sealing 

materials of other characters than grease. '1  Daher 

kOnne der mit Anspruch 1 (Hauptantrag) definierte 

Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruhen und sogar nicht eirirnal neu sein. 

Da die Beschreibung im erteilten Patent keine kiaren 

Bedingungen darüber angebe, dag die Ausnehrnung nur in 

einem der beiden Teile angeordnet sei, kOnne es sich 

dabei urn kein für die Erfindung wesentliches Merkrnal 

handeln. 

In Dokurnent El sei ein injiziertes Dichtungsmaterial 

of fenbart, und au1erdem auch der Gebrauch einer oder 

mehrerer Offnungen. Diese Merkmale wiirden daher in 

den ersten Teil des Anspruchs 1 gehoren. 

Exit acheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Neuheit 

2.1 	a) Im Anschlug an die ErOrterung des Standes der Technik 

nach Dokument 
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E5: GB-A-132 684 

erwãhnt die Beschreibung des Streitpatents in 

Spalte 1, Zeilen 63 bis 65: "Wegen des offenen 

Spaltes kann auch das Fett austrocknen und seine 

Dichtfunktion einbüien." In Spaite 2, Zeilen 10 bis 

13 wird hinsichtljch des Dokurnents E4 erwahnt, da 

bei unbearbeiteten Lagerstellen infolge der 

vorhandenen Mato1eranzen keine ausreichende 

Abdichtung erreicht wurde. AnschlieI,end wird in den 

Zeilen 14 bis 22 zum Ausdruck gebracht, daff, durch die 

Erfindung auch bei unbearbeiteten, rohen Lagerstellen 

eine dauerhafte und zuverissige Abdichtung erreicht 

werden soil. Daher mug die Erfindung bei offenen 

Spalten funktionieren - also ist Fett zum vornherein 

auszuschiief,en. 

Die Beschreibung des angefochtenen Streitpatents 

erwahnt in Spaite 3, Zeiien 32 bis 37: "Die 

Dichtungsmasse 13 mug verschiedenen Anforderungen 

genügen: Sie mug zähflussig und zusarnmenhangend sein 

und darf im Lauf der Zeit ihre Dichteigenschaft nicht 

verlieren. Hierzu eignen sich einige Kunststoffe, 

beispielsweise Siliconkautschuk." Fett verliert aber 

nach der oben zitierten Steile die Dichtheit. Fett 

kann auch gewi, nicht als gieichwirkendes technisches 

Aquivalent von Silikonkautschuk verstanden werden. 

Dieser sich aus der StUtzung des Anspruchs durch die 

Beschreibung ergebende Ausschlug von Fett und 

ähniicher Stoffe als Weichdichtung wird nun auch noch 

bestätigt durch die Erluterungen nach den 

Druckschriften Bi und B2. Es ergibt sich aus den als 

Facherklrung anzuerkennenden AusfUhrungen, dag es 

sich dabei imrner urn konstruktive Elernente bestirnrnter 

und bleibender Form handelt, und zwar auch als 

Ergebnis einer Aushartung nach dem Injizieren einer 

viskosen Masse entstanden. 

[T083490 D 
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d) Foiglich ist festzustellen, dag Fett und ähnliche 

Substanzen von vornherein nicht für die beanspruchte 

"weichdichtung' •  in Betracht kornmen - da sie nicht in 

der Lage sind, die geltendgemachten Nachteile im 

Stand der Technik zu beheben. Das Wort 

"Weichdichtung" irn Anspruch 1 schlie9t somit gem 

StQtzung durch die Beschreibung die blofe Substanz 

hlFettsI und ãhnliche Stoffe aus. Da es sich urn em 

technisch näher spezifiziertes Konstruktionselement 

handelt, ist auch der vage Hinweis in El (vgl. VIII 

b) oben) auf Dichtstoffe anderer Art als Fett keine 

ausreichende faktische Vorwegnabme der beanspruchten 

Weichdichtung, die sowohi viskose wie auch feste 

Eigenschaften - offensichtlich in zeitlicher Folge - 

mit technischer Notwendigkeit impliziert. 

2.2 	Die Dokumente El und E3 kOnnen somit die Neuheit des 

Gegenstands des erteilten Patents nach Anspruch 1 nicht 

in Frage stellen. Die Ubrigen Entgegenhaltungen liegen 

diesern Gegenstand noch ferner. 

3.1 	In der Beschreibung des Streitpatents wird die zu lOsende 

Aufgabe im Anschluf1 an einen Kornmentar der Druckschriften 

E4 und E5 wie folgt definiert: "Hier setzt die Erfindung 

em, der die Aufgabe zugrunde liegt, eine Dichtungs- 

vorrichtung der eingangs beschriebenen Art so 

auszugestalten, dag die Dichtheit zwischen Deckel und dern 

LagerkOrper zuverlässig erreicht und für lngere Zeit 

erhalten bleibt, unabhngig davon ob die Lagerstellen roh 

oder bearbeitet sind, und daf, keine zustz1ichen 

Materialpartien vorgesehen werden mUssen" (Spalte 2, 

Zeilen 14 bis 22). Diese Aufgabenforrnulierung bezieht 

sich auf E4 und ist als objektive technische Aufgabe 

nicht zu beanstanden. 

:To349O .t 
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3.2 	Die Verwendung einer einfachen Ausnehmung in Verbindung 

mit einer spezifischen, fliegfahigen Dichtungsmasse 

ermOglicht eine von Passungs-Toleranzen unabhangige, 

dauerhafte und un praktischen Einsatz zweckmaige 

Abdichtung. Die Aufgabe ist gelOst. 

	

4. 	Erfinderische Tatigkeit 

	

4.1 	Die Dokumente E4 und E5, von denen die Erfindung ausgeht, 

enthalten keine ausreichenden Hinweise auf die 

Zweckmigkeit einer Ausnehxnung mit Dichtungsmasse wie 

beansprucht. Sie setzen eine geometrisch genau 

definierte, mit Fett gefüllte Rule A (E5) zwischen 

Rabmen und Deckel voraus, oder eine geometrisch genaue 

Abstimmung insbesondere von Weichdichtungsring, erhOhten 

"Pa,flchen 9" (E4) und sonstigen Abmessungen der beiden 

Teile. Die Entgegenhaltung E5 wurde im Jahr 1910 

publiziert. Sie enthielt schon damals die Lehre, Fett 

oder anderes geeignetes Material zu verfQllen. 

	

4.2 	Die Druckschrift E3 (1974) enthlt auf Seite 3 folgende 

Angaben: "SEALING FACILITY. Types H and M are provided 

with a bhannel in the vertical seating face, and when 

required an adaptor can be provided for injecting a 

sealing compound into the channel after the unit is 

installed. This design is covered be British Patent 

No. 1186860 and illustrated on Page 11". Auf Seite 11 in 

E3 wird Figur 17 wie folgt kommentiert: "Injection 

System. Where a high degree of watertightness is 

essential, grease or other sealing compound can be 

injected into the closed channel between the cover & 

frame. 

Für den nach Verbesserungen der Technik gemaS E4 

suchenden Fachmann fanden sich demnach auch hier 

Empfehlungefl nicht nur Uber Fette, sondern auch über 

"andere injizierbare Dichtungsmnittel. Au1erdem sind 

bereits auf dem Titelblatt von E3 ("The new H M L & F 

C'TO3]49O. C' 
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metric range of covers and frames . . . ') Nuten 

dargesteilt, die nur im Rahmen und nicht am Deckelteil 

angebracht sind - womit die Frage hinfallig wird, ob die 

Formuiierung"in einem Teil" in Anspruch 1 eine 

Beschrnkung im Sinne von "nur in einem Teil" enth1t 

oder nicht. Der Fachrnann ist danach aufgeruf en, nach 

weiteren injizierbaren Dichtungsmittein für eine Nut in 

nur einern Teil der aneinanderliegenden Wandbereiche zu 

suchen. Wenn er danach vorschigt, eine fiieffhige 

Dichtungssmasse zu verwenden, bezeichnet er im Grunde nur 

"injizierbar" mit einem anderen Ausdruck, nmiich mit 

fliel!,fahig" - was jedoch mit technischer Notwendigkeit 

aus "injizierbar" foigt. Daf, er mindestens zwei 

InjektionslOcher im Abstand voneinander ("Oeffnungen (11, 

12)) aufeiner Aufensejte anordnet, ist ebenf ails 

technisch notwendig und bekannt. 

Die den Anspruch 1 stQtzende nhere Bestirnmung der 

Beschreibung, daIs es sich urn (beim Injizieren) 

zhf1ussige und zusammenhangende Mittel handein soil 

(Spalte 3, Zeile 33), liegt darnit jedoch im 

Prioritätsjahr 1983 für den Fachirann bei der Auswahl 

geeigneter Materialien auf der Hand. Es handelt sich 

dabei urn modernere Formen ailgemein bekannter 

Weichdichtungen, bei denen in Anaiogie zu E5 (Einlegen 

eines vorgefertigten Dichtringes) ein Dichtstreif en an 

Ort durch Injektion eines nachtrglich erhartenden 

Materials entsteht. 

Damit ist aber der Gegenstand des Patents gem 

Anspruch 1 nach dem Hauptantrag für den Fachrnann in 

naheliegender Weise aus dem Stand der Technik 

hervorgegangen. 

4.3 	Da die Fassung des Anspruchs 1 gemag Hiifsantrag im 

wesentlichen nur auf Beschreibung und. Zeichnung 

gestQtzte, naheliegende Prazisierungen der erteilten 

U 
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Fassung enthalt, kann auch diesem Gegenstand keine 

erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden. 

5. 	Mit den unabhngigen AnsprQchen 1 verlieren auch die von 

ihnen abhangigen Anspruche 2 bis 6 ihre Patentfahigkeit. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 
	 Der Vorsitzende 

N. Maslin 
	 C.T. Wilson 

SW1 '4.S3 
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